
Leitsatz: 

 

 

Zur maßgeblichen Sach- und Rechtslage, wenn im Zeitpunkt der letzten mündlichen Ver-
handlung in der Tatsacheninstanz die Anordnung der erkennungsdienstlichen Behandlung 
bereits vollzogen war. 
 

Hinweis: 
 

In der vorliegenden Entscheidung des 10. Senats des Bayerischen Verwaltungsgerichts-

hofs finden sich (zusammengefasst) wichtige Hinweise zum jeweils maßgeblichen Zeit-

punkt für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer Anordnung zur erkennungsdienstlichen 

Behandlung bzw. deren Durchführung. In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass 

sich im Laufe des Verfahrens neue Erkenntnisse ergeben oder wegfallen, die ein eingelei-

tetes strafrechtliches Ermittlungsverfahren ggf. sogar zur Einstellung bringen oder zum 

Freispruch in einem Strafurteil. Im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Behandlung 

nach § 81b Alt. 2 StPO stellt sich sodann die Frage der Berücksichtigungspflicht solcher 

Erkenntnisse bzw. deren Wegfall. 

 

In den Urteilsgründen (Rdnr. 19) zum vom Freistaat Bayern eingelegten Rechtsmittel führt 

das Gericht der bisherigen ständigen Rechtsprechung folgend zunächst aus, welche Be-

deutung die Beschuldigteneigenschaft für eine erkennungsdienstliche Anordnung und Be-

handlung hat und dass es allein darauf ankommt, dass der Betroffene zum Zeitpunkt des 

Erlasses der Anordnung zur erkennungsdienstlichen Behandlung formell betrachtet Be-

schuldigter eines Strafverfahrens war. Sowohl der spätere Wegfall der Beschuldigtenei-

genschaft infolge Beendigung des Strafverfahrens durch Einstellung, Verurteilung oder 

Freispruch als auch der Aspekt, ob die Einleitung des Strafverfahrens nach materiellem 

Recht ordnungsgemäß erfolgt sei, ließen die Rechtmäßigkeit der angeordneten Maßnah-

men unberührt. 

 

Die Notwendigkeit der angeordneten erkennungsdienstlichen Maßnahmen für die Zwecke 

des Erkennungsdienstes i.S.d. § 81b Alt. 2 StPO beurteile sich hingegen nach der Sach- 

und Rechtslage im Zeitpunkt der tatsächlichen Vornahme dieser Maßnahmen (Rdnr. 20). 

Spätere, für den Betroffenen günstige Änderungen der Sachlage seien im Rahmen eines 

etwaigen Löschungsanspruchs des Betroffenen zu prüfen und würden nicht auf die 

Rechtmäßigkeit der Anordnung im Zeitpunkt der Vornahme der erkennungsdienstlichen 

Behandlung zurückwirken. 
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Mit den Ausführungen in Rdnr. 25 der Urteilsgründe befasst sich der Senat zudem 

mit der Prognose des Freistaats Bayern, der Kläger werde auch zukünftig Straftaten 

begehen, die er entgegen dem Bayerischen Verwaltungsgericht München vom 26. 

Oktober 2011 Az. M 7 K 10.3865 nicht beanstandete. 

 

 




































